
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir begrüßen die Vorschläge.

Die Georg-Friedrich-Straße in der Oststadt ist im gekennzeichneten Abschnitt bereits eine 

Zone 30 (Verkehrszeichen 274.1). Diese Straße weist dennoch einen recht starken 

Schleichverkehr zwischen Durlacher Allee und Haid-und-Neu-Straße auf. Es wäre daher 

überlegenswert, durch ein Kiezblocks-Konzept in Form von gegenläufigen Einbahnstraßen 

und ggf. modalen Filtern den Durchgangs-Kfz-Verkehr aus diesem Quartier heraus auf die 

Hauptverkehrsstraßen zurückzudrängen, um die geordnete städtebauliche Entwicklung zu 

fördern. Bei der Planung eines solchen Kiezblocks-Konzepts kann die geschätzte Domi-

nanz des Schleichverkehrs mittels Erhebungen überprüft werden.

Mit der neuen, zwischenzeitlich in Kraft getretenen Straßenverkehrsordnung ist es mög-

lich, auch ohne eine besondere örtliche Gefahrenlage, Streckenbegrenzung 30 km/h an 

Fußgängerüberwegen (Zebrastreifen) anzuordnen. Es könnte sich daher noch mehr/län-

gere 30 km/h-Strecken ergeben, als es allein mit dem Lärmaktionsplan möglich wäre.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Reichert

als Vertrauensperson des Bürgerbegehrens
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